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DEUTSCHES ROTES KREUZ KREISVERBAND KARLSRUHE E.V.   
Am Mantel 3, 76646 Bruchsal 
 

NIEDERSCHRIFT 
 
über die förmliche Verpflichtung nach § 1 Abs. 1 bis 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 02.03.1974 
(BGBl. I S. 469, 547) in der jeweils geltenden Fassung 
 
Herrn/Frau___________________   geb. am __________ 
                      Name, Vorname 
                       (bitte leserlich schreiben)  

 
beschäftigt/tätig im DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. 
wird auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer/seiner Obliegenheiten im Fernmeldedienst gem. BOS und 
Rettungsdienst verpflichtet und erklärt: 
 
Mir wurde der Inhalt der folgenden Strafvorschriften des Strafgesetzbuches bekannt gegeben: 
 
 - § 201 Abs.3 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes) 
 - § 203 Abs.3 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) 
 - § 331 StGB (Vorteilsannahme) 
 - § 332 StGB (Bestechlichkeit) 
 - § 353b StGB (Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen 

Geheimhaltungspflicht) 
 - § 358 StGB (Nebenfolgen) 
 
Zusätzlich wurde ich über die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des 
Datenschutzes aufgeklärt. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass 
 
a) es verboten ist, dienstliche Aufzeichnungen für nichtdienstliche Zwecke zu fertigen oder im 
persönlichen Gewahrsam zu haben. 
 
b) es untersagt ist, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur 
jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecke zu verarbeiten, bekannt zugeben, 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen und dass diese Pflichten auch nach Beendigung der 
Tätigkeit fortbestehen. 
 
c) die Rahmendienstanweisung für den Rettungsdienst verbindlich zu beachten ist. 
 
Mir ist eröffnet worden, dass ich bei Verletzung meiner Pflichten im Rettungsdienst, Fernmeldedienst 
und Datenschutz strafrechtliche Verfolgung zu erwarten habe. 
 

 
 
Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des Datenschutzes 
Gültig mit Anwendbarkeit der DSGVO ab 25. Mai 2018 
 
Sehr geehrte/r Mitarbeiter/in, 
da Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit möglicherweise mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen, 
verpflichte ich Sie hiermit zur Beachtung des Datenschutzes, insbesondere zur Wahrung der 
Vertraulichkeit. 
Ihre Verpflichtung besteht umfassend. Sie dürfen personenbezogene Daten selbst nicht ohne Befugnis 
verarbeiten und Sie dürfen anderen Personen diese Daten nicht unbefugt mitteilen oder zugänglich 
machen, d.h. diese Daten dürfen Sie nur rechtmäßigen Erfüllung Ihrer Aufgaben und im Rahmen Ihrer 
Tätigkeit verwenden. Jede unbefugte Verarbeitung für andere Zwecke ist untersagt. 
Unter einer Verarbeitung versteht die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jeden mit oder ohne 
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im 
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Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung. 
„Personenbezogene Daten“ im Sinne der DSGVO sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person 
angesehen, sie direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem 
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind. 
Soweit Ihre Tätigkeit das Fernmeldegeheimnis berührt, dürfen Sie sich nicht über das erforderliche Maß 
hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation verschaffen. Sie 
dürfen derartige Kenntnisse grundsätzlich nicht an Dritte weitergeben. 
Soweit Ihre Tätigkeit das Sozialgeheimnis berührt und Daten verarbeitet werden, die dem 
Sozialgeheimnis unterliegen, haben Sie diese im gleichen Umfang geheim zu halten, wie die 
ursprünglich übermittelnde Stelle. Ihre Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach 
Beendigung Ihrer Tätigkeit fort.  
Unter Geltung der DSGVO können Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach § 42 BDSG-neu 
sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. 
Datenschutzverstöße können zugleich eine Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten bedeuten 
und entsprechende Konsequenzen haben.  
Datenschutzverstöße sind ebenfalls mit möglicherweise sehr hohen Bußgeldern für das Unternehmen 
bedroht, die gegebenenfalls zu Ersatzansprüchen Ihnen gegenüber führen können. 
Über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis und die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen 
wurde ich unterrichtet. Das Merkblatt zur Verpflichtungserklärung mit dem Abdruck der hier genannten 
Vorschriften habe ich erhalten. 
 

 
 
Hinweis zur Öffentlichkeits- und Pressearbeit 

Ab dem 25.5.18 tritt die Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt drohen 
Abmahnungen mit Anwaltsgebühren und Schadenersatzforderungen je Schadensfall. 

Wer Fotos veröffentlicht, auf dem Personen abgebildet sind, welche sich nicht ausdrücklich mit der 
Veröffentlichung einverstanden erklärt haben, macht sich abmahnbar. 

Mit dem Inkrafttreten der DSGVO gibt es für diese Fotos keine Panoramafreiheit und kein Beiwerk mehr. 
Das bisherige Kunsturhebergesetz (KUG) ist auf Digitalfotos nicht mehr anwendbar. Innerhalb der 
Digitalfotos sind Daten wie Aufnahmeort und Aufnahmedatum gespeichert, die personenbezogen 
ausgewertet und zu einem Bewegungsprofil dieser Personen zusammengefasst werden können. Davon 
sind auch Fotos innerhalb der Presseinformationen bzw. Pressemeldungen betroffen, da in diesen der 
Einsatzort und die Uhrzeit genannt werden. 

Das betrifft nicht nur Veröffentlichungen innerhalb der sozialen Medien, sondern auch die Websites der 
Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Bereitschaften, der Notfallhilfen etc. 

Ausnahme sind Aufnahmen von institutionellen Pressefotografen. 
Davon haben wir nur sehr wenige! (Pressefotograf = mit offiziellem Presseausweis – eine Bestätigung 
der Organisation genügt nicht!). 

Es muss daher besonders sorgfältig darauf geachtet werden, dass die DSGVO eingehalten wird. Das 
Veröffentlichen von Unfällen, Notfällen, Einsatzstellen etc. sind daher zu unterlassen. Personenfotos, bei 
denen keine Einwilligung der aufgenommenen Personen vorliegt, müssen unterbleiben! 
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Informationspflicht nach DSGVO 

Die europäische Datenschutzgrundverordnung sieht erweiterte Informationsverpflichtungen vor. Daher 

informieren wir Sie – in Erfüllung der neuen rechtlichen Vorschriften - über die von uns durchgeführten 

Datenverarbeitungen. Wir weisen darauf hin, dass es sich um Datenverarbeitungen handelt, die wir 

bereits in der Vergangenheit durchgeführt haben und sich daher im Arbeitsverhältnis und/oder 

Mitgliedschaft keine Änderungen ergeben. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist: 

DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. 

Am Mantel 3 

76646 Bruchsal 

07251 922 0 

info@drk-karlsruhe.de 

Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter: datenschutz@drk-bw.de 

Allgemeine Datenverarbeitung im Rahmen des Arbeitsverhältnisses und/oder Mitgliedschaft 

Im Rahmen Ihres Arbeitsverhältnisses und/oder Mitgliedschaft werden die von Ihnen zur Verfügung 

gestellten Daten (z.B. Gehaltsdaten, Stammdaten, Kontaktdaten, Krankenstände, Aus- und 

Fortbildungen für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit, Einsatznachweiszeiten) verarbeitet. Innerhalb des DRK-

Kreisverband Karlsruhe e.V. erhalten nur die Personen und Stellen Ihre personenbezogenen Daten, die 

diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Ebenso eingesetzte 

Auftragsverarbeiter können zu den genannten Zwecken Daten erhalten. Diese nach Art. 28 DS-GVO zur 

Aufgabenerfüllung eingesetzten Unternehmen erbringen u.a. Leistungen in den Bereichen IT-

Dienstleistung (bspw. DRK-Ressourcenmanagement-System DRK-Server), Telekommunikation und 

Datenträgervernichtung. 

Personenbezogene Daten zu Ihrer Person geben wir nur weiter, wenn dies gesetzliche Bestimmungen 

erlauben oder anordnen oder Sie eingewilligt haben. Mögliche Empfänger können 

Katastrophenschutzbehörden, Veranstalter oder andere DRK-Gliederungen sein. Erfolgt die Weitergabe 

Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage einer Einwilligung, gehen die Empfänger aus dieser 

hervor. 

In erster Linie dient die Datenverarbeitung der Begründung, Durchführung und Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses und/oder der satzungsgemäßen Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft des 

DRK Kreisverband Karlsruhe e.V.. Die vorrangige Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO i. 

V. m. § 26 Abs. 1 BDSG. Daneben können Kollektivvereinbarungen (Konzern-, Gesamt- und 

Betriebsvereinbarungen sowie tarifvertragliche Regelungen) gem. Art. 6 Abs. 1 b) i. V. m. Art. 88 Abs. 1 

DS-GVO i. V. m. § 26 Abs. 4 BDSG sowie ggf. Ihre gesonderten Einwilligungen gem. Art. 6 Abs. 1 a), 7 

DS-GVO i. V. m. § 26 Abs. 2 BDSG (z. B. bei Videoaufnahmen) als datenschutzrechtliche 

Erlaubnisvorschrift herangezogen werden. Ihre Daten verarbeiten wir auch, um unsere rechtlichen 

Pflichten als Arbeitgeber insbesondere im Bereich des Steuer- und Sozialversicherungsrechts erfüllen zu 

können. Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO i. V. m. § 26 BDSG.  

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten zudem auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO, um 

berechtigte Interessen von uns oder von Dritten (z. B. Behörden) zu wahren. Dies gilt insbesondere bei 

der Aufklärung von Straftaten (Rechtsgrundlage § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG) oder der internen 

Kommunikation und sonstiger Verwaltungszwecke. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen 

nicht abschließen bzw. durchführen. Dies gilt auch für alle freiwilligen Sozialleistungen des Arbeitgebers. 

mailto:info@drk-karlsruhe.de
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Eine Übermittlung der im jeweiligen Einzelfall relevanten Daten erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen 

Bestimmungen bzw. vertraglicher Vereinbarung an folgende Stellen: 

 Lohnverrechnung 

 Sozialversicherungsträger (einschließlich Betriebskrankenkassen) 

 Behörden und Ämter 

 Finanzamt 

 Betriebliche Vorsorgekassen  

 gesetzliche Interessenvertretungen 

 Betriebsärzte 

 Wahlvorstand für Betriebsratswahlen 

 Organe der betrieblichen Interessenvertretung (z.B. Betriebsrat)  

 Rechtsvertreter 

 Gerichte 

 Gläubiger der betroffenen Person sowie sonstige an der allenfalls damit verbundenen 

Rechtsverfolgung Beteiligte, auch bei freiwilligen Gehaltsabtretungen für fällige Forderungen 

 mit der Auszahlung an die betroffene Person oder an Dritte befasste Banken 

 Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 

 Pensionskassen 

 Versicherungsanstalten im Rahmen einer bestehenden Gruppen- oder Einzelversicherung 

 A.F.A.-Programm 

 JobRad 

 Katastrophenschutzbehörden 

 andere DRK-Gliederungen 

 

Veröffentlichung beruflicher Kontaktdaten auf der Homepage 

Zur Kontaktaufnahme durch Kunden und Geschäftspartner werden berufliche Kontaktdaten von 

Mitarbeitern im Internet veröffentlicht. Dies erfolgt aus unserem berechtigten Interesse an einem 

reibungslosen Geschäftsablauf. Wenn Sie das aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht wollen, 

können Sie gegen die Veröffentlichung Widerspruch einlegen. 

 

Verarbeitung freiwilliger Angaben - Einwilligung 

Die Veröffentlichung Ihres Fotos im A.F.A.-Programm und/oder auf der Homepage erfolgt freiwillig und 

auf Grundlage Ihrer Einwilligung.  

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung über Verarbeitung freiwilliger Angaben 

Hiermit willige ich, ________________________, ein, dass der DRK-Kreisverband 

Karlsruhe e.V. mein Foto im A.F.A. Programm und/oder auf der Homepage veröffentlicht. 

Meine Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Ich kann 

diese Einwilligung jederzeit mit einer E-Mail an datenschutz@drk-karlsruhe.de 

widerrufen. 

Hiermit stimme ich der Verwendung meiner Daten zu 

☐    Ja                         

☐    Nein 

 

mailto:datenschutz@drk-karlsruhe.de
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Speicherdauer 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 

erforderlich sind. Nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses und /oder Beendigung Ihrer 

Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, solange wir dazu gesetzlich 

verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, 

die unter anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung geregelt sind. Die Speicherfristen 

betragen danach bis zu zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 

die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden können (gesetzliche 

Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 

Eine Übermittlung Ihrer Daten in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes - 

EWR) erfolgt nicht. 

 

Ihre Rechte 

Alle Einwilligungen können unabhängig voneinander jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf hat zur 

Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten, 

und somit die entsprechenden Rechte, Vorteile etc. nicht mehr in Anspruch genommen werden können. 

Der Widerruf einer Einwilligung beeinträchtigt die Rechtmäßigkeit einer bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht. Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: datenschutz@drk-karlsruhe.de oder an 

unsere Datenschutzbeauftragte. 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, Berichtigung nach Art.16 DS-

GVO, Löschung nach Art. 17 DS-GVO, Einschränkung nach Art. 18 DS-GVO, Datenübertragbarkeit 

nach Art. 20 DS-GVO und Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO zu.  

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 

datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, wenden Sie sich an unsere 

Datenschutzbeauftragte oder an die Aufsichtsbehörde unter: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

 
 
Ich habe eine Ausfertigung der Niederschrift, die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur 
Beachtung des Datenschutzes, den Hinweis zur Öffentlichkeits- und Pressearbeit, die Informationspflicht 
nach DSGVO und der vorstehenden Strafvorschriften erhalten. 
 
 
Ort, Datum Unterschrift des Verpflichteten            Ort, Datum Unterschrift des Verantwortlichen 
 
 
__________________________________                ___________________________________ 
 
 
 

Zusätzlich Unterschrift gesetzl. Vertreter bei Minderjährigen 
 
 
______________________________________ 
 
 
 
 

mailto:datenschutz@drk-karlsruhe.de
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§ 201 StGB Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt  

1.  das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder 

2.  eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt  
 

1.  das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät 
abhört oder 

2.  das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort 
eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. 

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen eines 
anderen zu beeinträchtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung 
überragender öffentlicher Interessen gemacht wird. 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als für den 
öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze 1 und 2). 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. 
§ 74a ist anzuwenden. 
  
§ 203 StGB Verletzung von Privatgeheimnissen 
 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis 
oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
 

  
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung 

oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

  2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 

  
3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, 

vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer 
Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

  
4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die 

von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist. 

  
4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

  5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 

  
6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer 

privatärztlichen Verrechnungsstelle anvertraut 
 

worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft.  
 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
 

1. Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

 
4. 

 
Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 
Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des 
Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund 
eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

 Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung 
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wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 
anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist.     

6.Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht 
anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung bekannt gegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.  
 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich. 
Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei 
ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach 
dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem 
Verstorbenen oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 
  
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des 
Betroffenen unbefugt offenbart.  
 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen 
zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.  
 

§ 331 StGB Vorteilsannahme 
 
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen 
Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, 
sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.  
 
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich 
versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme 
vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.  
  

§ 332 StGB Bestechlichkeit 
 
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder 
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung 
vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.  
 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, 
sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme 
und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren. 
  
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen lässt oder 
annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit 
gezeigt hat,  
 

  1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 

  
2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil 

beeinflussen zu lassen. 

 
§ 353b StGB Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht  

 

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als  
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1.  Amtsträger,  
 

2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 
  

3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,  

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige öffentliche Interessen 
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat 
fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft.  

 

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren 
Geheimhaltung er  
 

1.  auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner 
Ausschüsse verpflichtet ist oder  

2.  von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht 
förmlich verpflichtet worden ist, an einen anderen gelangen lässt oder an einen anderen gelangen lässt oder 
öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

(3) Der Versuch ist strafbar.  
 

(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt  
 

1.  von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans  

 a)  in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während 
seiner Tätigkeit bei einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes 
oder eines Landes bekannt geworden ist,  

 b)  in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1;  

 
 2.  

von der obersten Bundesbehörde  

 a)  in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während 
seiner Tätigkeit sonst bei einer oder für eine Behörde oder bei einer 
anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle bekannt 
geworden ist,  

 b)  in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen 
Stelle des Bundes verpflichtet worden ist; 
  

3.  von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr 

 
§ 358 StGB Nebenfolgen 
 
Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332, 335, 339, 340, 
343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 355 und 357 kann das Gericht die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2), aberkennen.  
 
Art. 4 DSGVO Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 

Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person 

angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, 

zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 

besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 

sind; 

http://dejure.org/gesetze/StGB/332.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/335.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/339.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/340.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/343.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/344.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/345.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/348.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/352.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/353b.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/355.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/357.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/45.html
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2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 

Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 

Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

 

Art. 82 Abs. 1 DSGVO Haftung und Recht auf Schadenersatz 

 

Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden 

entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. 

Art. 83 Abs. 1 DSGVO Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 
 
Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Artikel für Verstöße 
gegen diese Verordnung gemäß den Absätzen 4, 5 und 6 in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend ist. 
 
§ 42 BDSG-neu Strafvorschriften 
 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein 

zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein,  

1. einem Dritten übermittelt oder 

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die 

nicht allgemein zugänglich sind,  

3. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

4. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, die 

oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 

Telekommunikationsgesetz (TKG) 

 

§ 88 TKG Fernmeldegeheimnis 

1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, 

insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das 

Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche. 

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieter verpflichtet. Die Pflicht zur Geheimhaltung 

besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist. 

(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die geschäftsmäßige 

Erbringung der Telekommunikationsdienste einschließlich des Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche 

Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie dürfen 

Kenntnisse über Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten Zweck 

verwenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist 

nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei 

ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat 

Vorrang. 

 

§ 78 SGB X Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt werden 

[…] Eine Übermittlung von Sozialdaten an eine nicht-öffentliche Stelle ist nur zulässig, wenn diese sich gegenüber 

der übermittelnden Stelle verpflichtet hat, die Daten nur zu dem Zweck zu verarbeiten, zu dem sie ihr übermittelt 

werden. Die Dritten haben die Daten in demselben Umfang geheim zu halten wie die in § 35 [SGB I] genannten 

Stellen. 


